
Praxis Arbeit und Recht 

Der Verweis auf · Reglemente 
Gemessen an der Praxisrelevanz geht es bei der Anhindung von Reglementen an den Einzelarbeitsvertrag um 
zwei Hauptaspekte: Wie wird das Reglement als verbindlich erklärt? Und wie weit kann sich die Arbeitgeberirr 
ein jederzeitiges einseitiges Abänderungsrecht vorbehalten? 
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Ob Allgemeine Anstellungsbedingungen (AAB) oder Spezial
reglemente wie Bonus-, Gleitzeit- oder Spesenreglemente, die 
sich an spezielle Arbeitnehmerkategorien adressieren: Regle
mente können durch entsprechende Anbindungsklauseln ge
samthaft in den Einzelarbeitsvertrag (EAV) übernommen wer
den.1 Je nach Umständen und Umfang qualifizieren sich Regle
mente dabei als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). 
Dann droht das Risiko, dass unklare Reglementsbestimmungen 
zuUngunsten der Verfasserin, also der Arbeitgeberin, ausge
legt werden (Unklarheitsprinzip ).2 Oder dass Reglementsklau
seln nicht gelten, mit denen Arbeitnehmende nicht rechnen 
mussten (Ungewöhnlichkeitsregel).3 Ein Beispiel: Im Rundes
gerichtsentscheid 4C.407/2004 vom 7.1.2005 , Erw. 3.1 
hielten es die höchsten Schweizer Richter dem Anschein nach 
nicht für überraschend beziehungsweise ungewöhnlich, wenn 
der Ausschluss der Überstundenentschädigung4 nicht im Ein
zelarbeitsvertrag selbst, sondern «nun> in den Allgemeinen 
Anstellungsbedingungen vorgesehen wird. Das ist in der ju
ristischen Literatur stark kritisiert worden. 5 - Folgende For
mulierung einer Allbindungsklausel trägt der Ungewöhnlich
keitsregel Rechnung: 

"Das Reglement betreffend [Thema] vom [Datum] bildet 
vollumfänglich Bestandteil des vorliegenden Arbeitsver
trags. Mit seiner Vertragsunterschrift bestätigt der Ar
beitnehmer, das Reglement rechtzeitig vor Vertrags
schluss erhalten zu haben und es vollständig zu kennen. 
Namentlich, aber nicht ausschliesslich, bestätigt der 
Arbeitnehmer sein Einverständnis mit folgenden Klau
seln des Reglements: Ziffer [Nummer] betreffend [The
ma}.6 Widersprechen Klauseln des Reglements vorlie
gendem Einzelarbeitsvertrag, geht der Einzelarbeitsver
trag vor.» 

Einseitige Änderung von Reglementen? 
Mit dieser Klausel gilt nicht das jeweils aktuelle Reglement, son
dern ein ganz bestimmtes als vereinbart ("statische» Übernah
me). Das Reglement ist zum zweiseitigen Vertrag geworden 
und kann nicht mehr einseitig geändert werden. Dieser 
Grundsatz wird in der gelebten Praxis allerdings durchform
lose Vertragsänderungen (dort wo möglich7) stark relativiert. 
So stimmen Mitarbeitende einem geänderten Arbeitszeitregle
ment durch faktische Befolgung vielleicht konkludent zu, also 
durch schlüssiges Handeln. Oder jemand akzeptiert eine 
Lohnsenkung möglicherweise stillschweigend, weil er nicht in
nert angemessener Frist protestierte. 8 Im Übrigen können sta
tisch übernommene Reglemente nur durch zweiseitigen Ände
rungsvertrag (Einverständniserklärung des Arbeitnehmers) 
oder durch Änderungskündigung durchgesetzt werden. 9 

Weisungen 
Arbeitgeberinnen können die Arbeitspflichten der Mitarbei
tenden mit Weisungen konkretisieren. Die Schranken des Wei
sungsrechts definieren Art. 3 21 d OR sowie dessen Auslegung 
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Mit vorliegender Ausgabe von HR Today startet eine neue 
Reihe. ln «Dr. Hellers Vertragswerkstatt» präsentiert Heinz 
Heller kommentierte Vertragsklauseln und konkrete Hand
lungsanleitungen für arbeitsrechtliche Vertragswelten. 
Diese Beispiele lassen sich als Dossier sammeln und 
verstehen sich als Praxishilfe im HR-AIItag. 
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durch die Gerichte. Klassische << Weisungsthemen» 
sind Privatnutzung von Internet und E-Mail oder 
Verhaltensvorgaben zur Vermeidung von Mob
bing und sexueller Belästigung. «Echte» Wei
sungen lassen sich einseitig anordnen und 
abändern. Die in den Reglementen enthaltenen 
Weisungen aber, die zum Bestandteil des Einzelar
beitsvertrags wurden, sind bilateral abgemacht 
und können nicht mehr unilateral umgestaltet 
werden. Auch zu diesem Grundsatz lassen sich 
wie stets viele «Wenn und Aber» anführen. 10 Ein 
Beispiel: Ein Arbeitnehmer missachtete Quali
tätsstandards bei der Arbeit, wodurch ein Scha
den entstand. Die Arbeitgeberin wollte den Ar
beitnehmer daraufhin in Haftung nehmen. 11 

Dieser machte geltend, die Arbeitgeberin hätte 
ihn kontrollieren und die Qualitätsstandards 
durchsetzen müssen. Denn das Reglement über 
die Qualitätsstandards sei im Einzelarbeitsver
trag zum Vertragsbestandteil erklärt worden. 
Das Bundesgericht wies den Arbeitnehmer mit 
diesem Einwand ab.U Scheinbar ganz nach der 
Devise, auf das Einfordern von Arbeitnehmer
p!1ichten könne einseitig verzichtet werden, wie 
das beispielsweise auch bei der Freistellung der 
Fall ist. - Wer sich flexibel handhabbare Wei
sungen ausdrücklich vorbehalten will, kann vor
stehend ausformulierte Anhindungsklausel wie 
folgt ergänzen: 

«Die Arbeitgeberin darf das Reglement zu The
men mit Weisungscharakter, und somit die Zif
fern [Ziffer 1 betreffend [Thema mit Weisungs
charakter 1 von Zeit zu Zeit nach sachlichen Kri
terien einseitig abändern, ohne Einschränkung 
der Weitergeltung des Reglements. ,, 

Grenzen einseitiger 
Abänderungsvorbehalte 
Im Übrigen sind einseitige Abänderungsvorbe
halte ein schwieriges Thema. Nichts anderes als 
ein umfassender einseitiger Abänderungsvorbe
halt (wenn auch indirekt formuliert) ist die Wen
dung «jeweils gültig'' in der berühmt-berüch
tigten und sehr verbreiteten «dynamischen» 
GlobalübernahmeklauseJl 3, «das jeweils gültige 
Personalreglement bildet Bestandteil vorliegenden 
Arbeitsvertrags_,, An sich sind einseitige Abände
rungsvorbehalte nicht generell unzulässig: So 
hat das Bundesgericht einmal sehr allgemein for
muliert, die Arbeitgeberin dürfe den Lohn des 
Arbeitnehmers nicht einseitig herabsetzen, 
«ohne dass dieser einverstanden ist oder eine Ver
tragsklausei dies erlaubt» (BGer 4A_608/2009 
vom 25.2.2010, franz. 14, Erw. 3.1). 

Der Durchsetzbarkeit von umfassenden ein
seitigen Änderungsvorbehalten sind aber Gren
zen gesetzt: Nach Konsumentenschutzrecht bei
spielsweise dürfen Allgemeine Geschäftsbedin
gungen kein erhebliches und ungerechtfertigtes 
Leistungsmissverhältnis zum Nachteil von Konsu
menten vorsehen (Art. 8 UWG). Arbeitnehmer 
sind zwar keine Konsumenten. 15 Das Prinzip des 
Schutzes der schwächeren Vertragspartei (also des 
Arbeitnehmers) spielt im Arbeitsrecht aber so 
oder so eine grosse Rolle. Zudem können sich Ar-

beitnehmer nicht «übermässig selbst binden. »16 

Funktion, Arbeitszeit, Lohn, Ferien oder Kündi
gungsfristen kann man somit nicht rechtsver
bindlich auf Gedeih und Verderb vollumfänglich 
der Willkür der Arbeitgeberin überlassen- nicht 
nur, weil die Vertragsfreiheit im Arbeitsrecht von 
Rechts wegen stark eingeschränkt ist. Auch die 
Bestimmbarkeit vertraglicher Rechte und Pflichten 
(namentlich von Lohn und Arbeitszeit) ist ein im 
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Arbeitsrecht vieladressiertes ThemaY Meiner 
Ansicht nach sollten angemessene und klar defi
nierte Bandbreiten oder Spielräume zulässig 
sein, 18 innerhalb derer die Arbeitgeberin nach 
sachlich gerechtfertigten Arbeitgeberinteressen 
den Vertrag einseitig gestalten darf. Ein Beispiel: 
«Die Arbeitgeberin kann die wöchentliche Arbeitszeit 
innerhalb einer Bandbreite von 41 bis 45 Wochen
stunden nach Bedarf und bei rechtzeitiger Ankündi
gung einseitig festlegen.» 19 

Unterzeichnung von separaten 
Reglementen 
Man kann Reglemente (als Vertragsanhang) 
auch auf der letzten Seite handschriftlich datie
ren und vollunterzeichnen lassen, bei Visierung 
aller Seiten davor sowie bei Hervorhebung unge
wöhnlicher Klauseln in Fettschrift Fettschrift und 
Seitenvisierung verstehen sich dabei wiederum 
als Vorsichtsmassnahme mit Blick auf die Unge
wöhnlichkeitsregel. 20 Es ergibt sich ein veritabler 
Zusatzvertrag zum Einzelarbeitsvertrag, eine Art 
«Side Letter» , wie man es aus dem angelsäch
sischen Rechtsraum kennt. Darin liegt zugleich 
eine «Versicherung» gegen arbeitsrechtliche 
Schriftform vorbehalte. 21 Ob eine solche « Versi
cherung» nötig ist, wird in der Arbeitsrechtslitera
tur trotz eines Bundesgerichtsentscheids aus 
dem Jahr 2005 kontrovers diskutiert: 22 Das Bun
desgericht entschied damals, bei Anhindungs
klauseln umfasse die Anerkennungsabsicht der 
Unterschrift im Einzelarbeitsvertrag auch die 
Allgemeinen Anstellungsbedingungen. 23 

Gerichte sind immer für 
Oberraschungen gut 
Im Bundesgerichtsentscheid BGer 4A_149 /2 014 
vom 18.8.2014 brachte eine Bank im Einzelar
beitsvertrag einer Führungskraft eine konkrete 
Beispielberechnung für den Bonus an, verwies 
für die Details des Bonuswesens aber auf ein se
parates Bonusreglement Dieses sah ausdrück
lich vor, der Bonus könne nach Ermessen der 
Arbeitgeberin gekürzt oder gestrichen werden 
(Freiwilligkeitsvorbehalt24

). Als der Bonus nicht 
ausbezahlt wurde, klagte der Arbeitnehmer. Er 
machte geltend, das Reglement nie erhalten zu 
haben. Das Bundesgericht wies den Arbeitneh
mer trotzdem ab. Es machte sinngernäss geltend, 
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die Beispielberechnung im Einzelarbeitsvertrag 
sei «nach Wortlaut und Systematik» des Einzelar
beitsvertrags sowie «nach Treu und Glauben» eben 
nur ein Beispiel gewesen, und keine «vorbehalt
lose» Zusicherung von variablem Lohn. Deswe
gen komme es gar nicht darauf an, ob dem Ar
beitnehmer das Bonusreglement mit dem aus
drücklichen Freiwilligkeitsvorbehalt zur Kennt
nis gebracht worden sei oder nicht. Schliesslich 
sei <mur schwer nachvollziehbar>>, wieso det erfah
rene Banker das Bonusreglement «nicht nachge
fordert hat[. .. 1. wenn die Höhe des Bonus und dessen 
vorbehaltlose Zusicherung für ihn einen so entschei
denden Vertragsbestandteil gebildet haben.» • 

Rechtslage per Zeitpunkt der Publikation 
(Redaktionsschluss) sowie unter Vorausset
zung der ausschliesslichen Anwendbarkeit 
des Obligationenrechts (OR) und des Ar
beitsgesetzes (ArG), nebst speziell er
wähnten weiteren Rechtsquellen. Eignung 
oder rechtliche Durchsetzbarkeit der prä
sentierten Vorgehensweisen im konkreten 
Einzelfall hängt zwingend von weiterge
hendem qualifiziertem Rechtsrat ab. Dies 
nicht nur, aber auch, weil der Umfang des 
vorliegenden Beitrags redaktionell eng 
limitiert und somit unvollständig ist. 
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